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Bericht 
des Ausschusses für Handel und· Wiederaufbau 

über die Regieru~vorlage (810 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Rückstel'~~g 
gewerblicher Schutzrechte (Achtes Ruck-

stellungsgesetz)~ 

Gegenstand dieses Bundesgesetzes sind einer
seits Rückstellungsansprüche aus Patent-, Marken
und Musterrechten, deren Geltendmachung im 
Dritten Rückstellungsgesetz einer besonderen Rege
hrog vorbehalten ist, anderseits enthält das Gesetz 
Bestimmungen über die Erfindungen '(on Dienst
nehmern, die auf Grund reichsdeutscher Vor
schriften von den Dienstgebern in Anspruch ge
nommen wurden. 

Die gesetzliche Regelung dieses Komplexes von 
Ansprüchen verlangt eine. besonders gewissenhafte 
Vorarbeit. Die Entwürfe haben nach Prüfung 
durch die Advokatenkammer und besonders durch 
Patentanwälte, ferner nach Begutachtung durch die 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und die 
Arbeiterkammer ihren Niederschlag in der Regie
rungsvorlage. gef.unden. Wegen der Kompliziert-

. heit der Materie hat der Ausschuß für Handel 
und Wiederaufbau zur Vorberatung einen Unter-

< •••• ' 

Dr. Margatetha, 
BertiJch~ersta.t~er • 

ausschuß, bestehend aus den Mitgliedern K r ist 0-

f i c s - Bin der, Dr. M arg are t h a, P 0 r g e s 
und Dr. T s c h ad e k, eingesetzt, der dem Aus
schuß für Handel und Wiederaufbau am 22. Juni 
194'9 Bericht erstattet hat. 

In übereinstimmung mit ~iesem Bericht hat der 
Ausschuß für Handel und Wiederaufbau beschlos
sen, im Titel des Gesetzes dieses als "S e c h s t e s 
R ü c k s tell u n g s g e set z" statt "Achtes 
Rückstellungsgesetz" zu bezeichnen und im § 19 
(Vollzugsklausel) die Worte "im Einvernehmen 
mit den Bundesministerien für Justiz, für 
Finanzen sowie für Vermögenssicherung und Wirt
schaftsplanung" zu streichen. 

Im übrigen wurde die Regierungsvorlage un
verändert angenommen. 

Der Ausschuß für Handel und Wiederaufbau 
b e.a n t rag t demnach, uer Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf (810 der Beilagen) mit- den untenstehen
den Ab ä n der u n gen die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen . 

Wien, am 22. Juni 1949. 

Kapsreiter, 
Obmatlill .• 

'j. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf 810 der Beilagen. 

1. Im Gesetzestitel ist statt· ,,(Achtes Rück
stellungsgesetz)" zu setzen: ,,(Sechstes Rückstel
lungsgesetz )". 

Z. Im§ 19 haben die Worte "im Einvernehmen 
mit den Bundesministerien für Justiz, für Finanzen 
sowie für Vermögenssicherung und Wirtschafts
planung" zu entfallen. 

'j. 
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